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Beschluss 
 

 

TOP B. 
 

 

Betreuungsrecht – Gesetzentwurf der Bund-Länder-Arbei
Betreuungsrecht 
 

 
Berichterstattung: Nordrhein-Westfalen 

 

 

 

Die Justizministerinnen und Justizminister nehmen die von der Arbeitsgr

Anhörung der Verbände gefertigten Gesetzentwürfe zur Kenntnis. 

 

Sie treten dafür ein, dass der "Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Ände

Betreuungsrechts (2. Betreuungsrechtsänderungsgesetz - 2. BtÄndG) ü

desrat mit möglichst breiter Ländermehrheit beim Deutschen Bundestag

wird.  Einzelheiten der Beschlussfassung bleiben dem Bundesratsverfah

halten.  

 

Sie treten dafür ein, dass der "Entwurf eines Gesetzes zur Registrierung

geverfügungen durch die Bundesnotarkammer und zur Einführung von V
tsgruppe 
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für Anträge und Erklärungen auf Ersatz von Aufwendungen und Bewilligung von Ver-

gütung" in ein bereits laufendes Gesetzgebungsverfahren eingebunden wird und bit-

ten hierfür die Bundesjustizministerin um Unterstützung. 

 

Die Justizministerinnen und Justizminister stellen klar, dass die Justiz ihre Kernauf-

gabe der „rechtlichen Begleitung“ weiterhin wahrnimmt und weisen darauf hin, dass 

der Aufgabenbereich „soziale Betreuung“ innerhalb der dafür bestehenden Struktu-

ren einer Anpassung bedarf, die die Interessen der Betroffenen auch künftig schnell 

und kompetent sicherstellt. 

 

 

 
 


